
Retention

Vermieter oder Verpächter von Geschäftsräumen können Gegenstände eines Schuldners, die sich in

den Mieträumen befinden, als Sicherheit zurückbehalten lassen. Der Gläubiger muss dazu ein

Retentionsbegehren an das Betreibungsamt richten.

Das Retentionsrecht kann geltend gemacht werden für:

einen verfallenen Jahresmietzins und den laufenden Halbjahresmietzins;

einen verfallenen und den laufenden Jahrespachtzins.

Retentionsbegehren

Zuständige Abteilung:

Betreibungsamt

https://www.oberbueren.ch/public/upload/assets/417/Retentionsbegehren.pdf?fp=1
https://www.oberbueren.ch/verwaltung/abteilungen/betreibungsamt.html/84/unit/11

